
 

  

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der 

H. Kleinknecht & Co. GmbH, Siegen 

(Stand:   05.12.2025) 

§ 1 

Allgemeines - Geltungsbereich 

(1) Diese Einkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 

(„Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Auftragnehmer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft. Sofern nichts 

anderes vereinbart, gelten diese Einkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem 

Auftragnehmer zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne 

dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(2) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 

zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer im Rahmen 

der Auftragsbestätigung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. 

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mahnung, 

Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser Einkaufsbedingungen schließt Schrift- und Textform (z.B. 

Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation 

des Erklärenden bleiben unberührt.  

(4) Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

(5) Sollten Bestimmungen in diesen Einkaufsbedingungen oder sonstige Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so 

bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 

Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. 

§ 2 

Angebot - Angebotsunterlagen 

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. 

Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der 

Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als 

nicht geschlossen. 

(2) Schweigen wir auf Vorschläge, Forderungen oder Nachweise des Auftragnehmers, so gilt dies in keinem Fall als Zustimmung. 

(3) Schließen wir mit dem Auftragnehmer einen Rahmenvertrag über künftige Lieferungen und Leistungen, so ist eine von uns 

erteilte Bestellung verbindlich, sofern der Auftragnehmer nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen schriftlich widerspricht. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; 

sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich 

für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert 

zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 11 Abs. (5). 



 

  

 

§ 3 

Umfang und Inhalt der Liefer- und Leistungspflicht 

(1) Der Umfang der Liefer- und Leistungspflicht des Auftragnehmers ergibt sich aus den bei Vertragsabschluss übermittelten Spezifi-

kationen und Liefer- und Leistungsbeschreibungen oder, falls solche fehlen, aus den Angaben in Angeboten und aktuellen    

Prospekten des Auftragnehmers. 

(2) Alle Lieferungen und Leistungen haben den jeweils aktuellen DIN- und/oder VDE-Normen sowie den sonstigen 

branchenüblichen Normen bzw. EU-Normen und dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen, soweit nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart ist. Lieferungen und Leistungen müssen außerdem den neusten Unfallverhütungsvorschriften 

entsprechen. 

(3) Bei seinen Lieferungen und Leistungen hält der Auftragnehmer die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen der Europäischen 

Union und der Bundesrepublik Deutschland ein. Bei allen an uns gelieferten und geleisteten Stoffen, Zubereitungen, 

Erzeugnissen und Waren müssen seitens des Auftragnehmers die aus der REACH-Verordnung resultierenden Verpflichtungen 

erfüllt werden. Der Auftragnehmer wird uns über relevante, durch gesetzliche Regelungen, insbesondere durch die REACH-

Verordnung, verursachte Veränderungen der Liefergegenstände, ihre Lieferfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit oder Qualität 

unverzüglich schriftlich informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit uns abstimmen. Entsprechendes gilt, sobald 

und soweit der Auftragnehmer erkennt oder hätte erkennen müssen, dass es zu solchen Veränderungen kommen könnte. 

§ 4 

          Preise - Zahlungsbedingungen 

(1) Die in der Bestellung angegebenen Preise sind bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis 

Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. 

(2) Die in der Bestellung genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung - die dort 

ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der 

Auftragnehmer verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

(4) Die Zahlung erfolgt bis zum Ende des auf den Wareneingang oder die vollständige und mängelfreie Leistungserbringung 

folgenden Monats. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang. Bei Banküberweisung ist die Zahlung 

rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für Verzögerungen 

durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige 

Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den 

Auftragnehmer zustehen. Der Auftragnehmer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 

festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen. 

(6) Forderungen an uns können nicht abgetreten werden. 

§ 5 

Lieferzeit - pauschalierter Schadensersatz 

(1) Die in der Bestellung angegebene Liefer- und Leistungszeit ist bindend.  

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Verzögerung 

in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Liefer- 

und Leistungszeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Liefer- oder Leistungsverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach 

fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz, statt der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir 

Schadensersatz, steht dem Auftragnehmer das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 

hat. 

(4) Im Falle des Liefer- oder Leistungsverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 0,5 % des Liefer- 

und Leistungswertes pro angefangene Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5 %. Weitergehende gesetzliche Ansprüche 

(Rücktritt und Schadensersatz statt der Leistung) bleiben vorbehalten. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, uns 

nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 



 

  

 

 

(5) Der Lieferanspruch von uns wird erst ausgeschlossen, wenn der Auftragnehmer auf Verlangen von uns statt der Lieferung 

vollumfänglich Schadensersatz leistet. Die Annahme der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf 

Schadensersatzansprüche oder die Vertragsstrafe dar. 

§ 6 

Gefahrenübergang - Dokumente - Erfüllungsort 

(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf 

uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer 

Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 

wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben; 

unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten. 

(4) Erfüllungsort für die Lieferung ist die in der Bestellung genannte Empfangsstelle. 

(5) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Auftragnehmer muss uns seine Leistung 

aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits (z.B. Beistellung von Material) 

eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Auftragnehmer nach 

den gesetzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom 

Auftragnehmer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Auftragnehmer weitergehende Rechte 

nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben 

(6) Der Auftragnehmer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch 

Dritte (z.B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der Auftragnehmer trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn 

nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist (z.B. Beschränkung auf Vorrat). 

§ 7 

Mängeluntersuchung – Mängelhaftung, Lieferantenregress 

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 

Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer gelten die 

gesetzlichen Vorschriften und, ausschließlich zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Ergänzungen und Klarstellungen. 

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer insbesondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns 

die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen 

Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des 

jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese Einkaufsbedingungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht 

dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Auftragnehmer oder vom Hersteller stammt. 

(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Auftragnehmer die Bereitstellung und 

Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gemäß Abs. 2 oder 

sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in seinem Auftrag, insbes. im Internet, in der Werbung oder auf dem 

Warenetikett, ergibt. 

(4) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender 

Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 

Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und 

Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart 

ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung 

der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte 

Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als 

unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab 

Lieferung abgesendet wird. 



 

  

 

 

 

(5) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem 

Verwendungszweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel 

offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt 

unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 

Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, trägt der Auftragnehmer auch dann, wenn sich herausstellt, 

dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt 

unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

(6) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung 

zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 

mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den 

Mangel selbst beseitigen und vom Auftragnehmer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden 

Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Auftragnehmer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (zB wegen 

besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es 

keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den Auftragnehmer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, 

unterrichten. 

(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises 

oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- 

und Aufwendungsersatz. 

(8) Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gem. §§ 

478, 445a, 445b50 bzw. §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir 

sind insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Auftragnehmer zu 

verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden; bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen 

Inhalten gilt dies auch im Hinblick auf die Bereitstellung erforderlicher Aktualisierungen. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 

Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

(9) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gem. §§ 445a 

Abs. 1, 439 Abs. 2, 3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Auftragnehmer benachrichtigen und 

unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht 

innerhalb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich 

gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Auftragnehmer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis.  

(10) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns, unseren Abnehmer oder 

einen Dritten, z.B. durch Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen Produkt verbunden oder in sonstiger Weise 

weiterverarbeitet wurde. 

§ 8 

Produkthaftung - Freistellung - Haftpflichtversicherungsschutz 

(1) Soweit der Auftragnehmer für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 

Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) In Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle im Sinne von Abs. (1) ist der Auftragnehmer auch verpflichtet, sämtliche 

Aufwendungen uns zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns rechtmäßig durchgeführten 

Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang einer solchen Rückrufmaßnahme werden wir den Auftragnehmer - soweit 

möglich und zumutbar - rechtzeitig im Voraus unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

(3) Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörde nach den Vorschriften des ProdSiG übernehmen wir in Abstim-

mung mit dem Auftragnehmer. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Betriebs- und Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von                   

€ 5 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche 

zu, so bleiben diese unberührt. 



 

  

 

 § 9 

Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 

anderes bestimmt ist. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab 

Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist 

gilt entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche 

Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber 

hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch gegen uns geltend machen 

kann. 

(3)  Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle 

vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, 

gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des 

Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

 

§ 10 

Schutzrechte 

(1) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, uns auf erstes 

schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Bei Schadensersatzansprüchen des Dritten bleibt dem 

Auftragnehmer der Nachweis vorbehalten, dass er die Verletzung der Rechte des Dritten nicht verschuldet hat. 

(3) Die Freistellungspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 

Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

§ 11 

Eigentumsvorbehalt - Beistellung - Werkzeuge/Formen - Geheimhaltung 

(1) Sofern wir Teile beim Auftragnehmer beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch 

den Auftragnehmer werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache 

(Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir 

das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) 

zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 

Sache des Auftragnehmers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftragnehmer uns anteilmäßig 

Miteigentum überträgt; der Auftragnehmer verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen/Formen behalten wir uns das Eigentum vor; der Auftragnehmer ist des Weiteren verpflichtet, die 

Werkzeuge/Formen ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge/Formen zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 

Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Auftragnehmer uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser 

Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa 

erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten 

rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 

Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch nicht 

bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigen, sind wir auf Verlangen des Auftragnehmers zur Freigabe der 

Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Dateien, Datenträger und 

sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 

offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt aber, wenn und 



 

  

 

soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Dateien, Datenträgern und sonstigen Unterlagen 

enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist oder dem Auftragnehmer nachweislich schon im Zeitpunkt der 

Mitteilung im Sinne von Satz 1 bekannt war. 

§ 12 

Exportkontrolle und Warenursprung 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-)Exporten seiner Produkte gemäß 

deutschen, europäischen, US-Ausfuhr- und Zollbestimmungen schriftlich zu unterrichten. Der Auftragnehmer haftet für 

sämtliche Nachteile, die uns und unseren Kunden durch eine schuldhafte Verletzung dieser Pflicht entstehen und wird uns und 

unseren Kunden ergebende Schäden ersetzen. 

(2) Der Auftragnehmer hat uns alle notwendigen Erklärungen über den zollrechtlichen Ursprung der Ware rechtzeitig zu übermitteln. 

Er verpflichtet sich, unaufgefordert eine gültige und den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Lieferantenerklärung 

gegenüber uns abzugeben und uns zu übermitteln. Er haftet für sämtliche Nachteile, die uns durch eine nicht ordnungsgemäße 

oder verspätet abgegebene Lieferantenerklärung entstehen, es sei denn, den Auftragnehmer trifft kein Verschulden. Auf unsere 

Anforderung hat der Auftragnehmer seine Angaben zum Warenursprung mittels eines von der zuständigen Zollstelle bestätigten 

Auskunftsblattes nachzuweisen. 

§ 13 

Gesellschaftliche Verantwortung / Nachhaltigkeit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, insbesondere des 

Arbeitnehmerentsendegesetzes sowie der einschlägigen Tarifverträge, festgelegten Mindestlohn sowie vereinbarte Zuschläge 

inklusive der Beiträge zur Sozialversicherung, Arbeitsförderung sowie Aufwendungen zur sozialen Sicherung an Beschäftigte 

und geringfügig Beschäftigte zu zahlen. 

(2) Der Auftragnehmer räumt uns das Recht ein, Nachweise hinsichtlich der Erfüllung seiner Verpflichtung in Bezug auf die 

vorgenannten Vorschriften zu verlangen. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Umweltschutz einzuhalten und ein den 

ökologischen Unternehmensleitlinien von uns entsprechendes Umweltmanagementsystem einzuführen und zu unterhalten 

sowie daran zu arbeiten, die bei seinen Tätigkeiten entstehenden nachteiligen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt perma-

nent zu verringern. 

(4) Der Auftragnehmer behandelt alle Menschen mit Respekt und Fairness und achtet die grundlegenden Menschenrechte, wie sie 

beispielsweise in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und in der Dreigliedrigen 

Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der Internationalen Labor Organisation (ILO) der 

Vereinten Nationen verankert sind. Dazu gehört u.a. das Verbot der Zwangs- oder Kinderarbeit, Regeln zu angemessener 

Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und andere faire Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit 

anwendbaren Gesetzen. Der Auftragnehmer hält ein Arbeitsumfeld aufrecht, in dem es keine Repressalien gibt und das frei ist 

von Diskriminierung, Belästigung und sonstigem ungebührlichen Verhalten aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, 

ethnischer oder nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, religiösen Glaubensansichten, körperlicher oder geistiger 

Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale. 

(5) Um im Einklang mit der Geschäftsethik zu handeln, erwarten wir zusätzlich, dass geltende Umweltstandards eingehalten werden 

und bei der Produktion energiesparsame Verfahren eingesetzt werden, sowie das Einschränken von Emission und 

Treibhausgasen und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Einleitung von Maßnahmen zur 

Abfallminimierung. 

(6) Wir gewähren unseren im Umwelt- und Sozialbereich besonders leistungsstarken Lieferanten bei Preisgleichheit einen 

Zuschlagsbonus. 

§ 14 

Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer erklärt sein widerrufliches Einverständnis damit, dass mitgeteilte personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen auftragsbezogen, be- bzw. verarbeitet werden. 



 

  

 

  § 15 

Schlussbestimmungen - Gerichtsstand 

(1) Der Auftragnehmer darf den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrages nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns 

an Dritte weitergeben. 

(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) in seiner jeweils gültigen Fassung. 

(3) Sollten einzelne Teile dieser Vertragsbedingungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier-

durch nicht berührt. 

(4) Ist der Auftragnehmer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Siegen. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Unternehmer                  

iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen 

Einkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Auftragsnehmers zu 

erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 


